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Aktueller Gesellschaftsvertrag der Magde- Entwurf des neuen Gesellschaftsvertrages der 
burger Hafen GmbH Transportwerk Magdeburger Hafen GmbH 

(Stand: 04.04.16) 

§ 1 Firma und Sitz § 1 Firma, Sitz 

1.	 Die Gesellschaft führt die Firma "Magde 1. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit 
burger Hafen GmbH". beschränkter Haftung unter der Firma 

"TRANSPOR7WERK Magdeburger Ha
fen GmbH". 

2.	 Sitz der Gesellschaft ist Magdeburg. 2.	 Sitz der Gesellschaft ist Magdeburg. 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens § 2 Gegenstand des Unternehmens 

1.	 Gegenstand des Unternehmens sind der 1. Gegenstand des Unternehmens sind der 
Betrieb (einschließlich Umschlag), die Betrieb (einschließlich Umschlag), die 
Verwaltung, die Unterhaltung und der Verwaltung, die Unterhaltung und der 
Ausbau von Häfen, einschließlich aller Ausbau von Häfen, die EntWicklung von 
Nebenanlagen und Bahnanlagen, die Flächen und Lager- und Umschlagsanla-
Förderung der Hafenentwicklung und der gen für die Ansiedlung logistikaffiner Un-
Binnenschifffahrt sowie alle jeweils damit ternehmen, einschließlich aller Nebenan
zusammenhängenden Geschäfte. lagen und Bahnanlagen, die Förderung 

der Hafenentwicklung und der Binnen
schifffahrt sowie alle jeweils damit zu
sammenhängenden Geschäfte. 

2.	 Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förde 2.	 Die Gesellschaft kann im Einklang mit 
rung des Gesellschaftszwecks sich an an § 128 KVG LSA darüber hinaus alle Ge
deren Unternehmen unmittelbar oder mit schäfte betreiben. die dem Gesellschafts
teibar zu beteiligen, derartige Unterneh zweck'unmittelbar oder mittelbar zu die
men zu erwerben, zu errichten oder anzu nen geeignet sind. Sie kann Tochterun
pachten und ihre Geschäfte zu führen, ternehmen zur Erfüllung des GeseIl
auch außerhalb des Sitzes der Gesell schaftszweckes gründen und sich an 
schaft gleichartigen oder ähnlichen Unterneh

3.	 Die Gesellschaft ist berechtigt, im Bun men beteiligen und Kooperationen einge
desland Sachsen-Anhalt Zweigniederlas hen. Die Gründung von Tochtergesell
sungen zu errichten und wieder aufzuhe schaften oder die Beteiligung an weiteren 
ben. Gesellschaften kann jedoch nur mit Zu

4.	 Die Gesellschaft ist befugt, sich an ande stimmung der Gesellschafterversamm
ren Einrichtungen des Umschlages und lung und aufgrund eines Stadtratsbe-
Transportes von Gütern zu beteiligen, die schlusses erfolgen. 
se einzurichten und allein oder mit Dritten 3. - entfällt 
zu betreiben.
 4.	 - entfällt 

§ 3 Geschäftsjahr § 3 Geschäftsjahr, Dauer der Gesellschaft 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 1.	 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
2.	 Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit 

errichtet. 
Die Zeit zwischen der Gründung und dem - entfällt 
Ablauf des Kalenderjahres, in welchem die 
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Gründung erfolgt, ist ein Rumpf-
Geschäftsjahr. 

§ 4 Bekanntmachungen 

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
ausschließlich im elektronischen Bundesanzei
ger für die Bundesrepublik Deutschland. 

§ 5 Stammkapital, Stammeinlagen § 4 Stammkapital, Stammeinlagen 

1.	 Das Stammkapital der Gesellschaft be1.	 Das Stammkapital der Gesellschaft be
trägt 1.418.350,-- EUR (i. W: eine Million trägt DM 2.773.500,-- (in Worten: Deut
vierhundertachtzehntausenddreihundertsche Mark zweimillionensiebenhundert
fünfzig Euro). dreiundsiebzigtausendfünfhundert). 

2.	 Am Stammkapital sind beteiligt: 2. Am Stammkapital	 der Magdeburger Hafen 
a) die Landeshauptstadt Magdeburg zu GmbH sind beteiligt: 

90 % mit einer Stammeinlage in Höhe- die Stadt Magdeburg mit Stammeinlagen in 
von 1.276.515,-- EUR,Höhe von 

b) die Städtische Werke Magdeburg 49.000,-- DM, 
GmbH & Co. KG (SWM) zu 10 % mit1.310.000,-- DM, 
einer Stammeinlage in Höhe von 49.000,-- DM,
 
141.835,-- EUR.
 1.032.600,-- DM,
 

2.000,-- DM,
 
53.500,-- DM,
 

- die SWM mit einer Stammeinlage in Höhe 
von: 

277.400,-- DM. 

3.	 Die Leistungen auf die Stammeinlagen 3.	 Die übernommenen Stammeinlagen sind 
sind in voller Höhe erbracht. in bar in voller Höhe einzuzahlen. 

4.	 - entfällt 4.	 Die Stadt Magdeburg strebt an, Grund
stücke, die nach ihrer Lage der Verfol
gung des Unternehmenszieles unmittel
bar zu dienen geeignet sind, zum Ver
kehrswert entsprechend Bedarf und Voll
zug des Ansiedlungskonzeptes in die Ge
sellschaft einzubringen oder ihr zur Nut
zung überlassen. 

§ 6 Organe der Gesellschaft 

Organe der Gesellschaft sind 

1.	 die Geschäftsführung. 
2.	 der Aufsichtsrat, 
3.	 die Gesellschafterversammfung. 



§ 5 Abtretung von Geschäftsanteilen 

1. Bei der Durchführung von Kapitalerhö
hungen hat jeder Gesellschafter ein Be
zugsrecht auf Übernahme einer neuen 
Stammeinlage entsprechend seiner Be
teiligung am Stammkapital. Hiervon al:!
weichende Kapitalerhöhungsbeschlüsse 
bedürfen der Zustimmung aller Gesell
schafter. 

2. Die Verfügung über Geschäftsanteile 
oder über Teile von Geschäftsanteilen , 
insbesondere deren Veräußerung oder 
Verpfändung ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft 
zulässig. Die Zustimmung darf nur nach 
vorheriger Zustimmung der Gesellschaf
terversammlung erteilt werden. Dasselbe 
gilt für die Bestellung eines Nießbrauchs 
an einem Geschäftsanteil. Das Zustim
mungserfordernis nach den Sätzen 1 bis 
3 entfällt: 
a) wenn ein Gesellschafter sein An

kaufsrecht gemäß den nachstehen
den Bestimmungen ausübt oder 

b) Ankaufsrechte nicht oder nicht fristge
recht ausgeübt werden oder 

c) Teile eines Geschäftsanteils an einen 
anderen Gesellschafter unter Beach
tung des nachstehenden Ankaufs
rechts veräußert werden. 

3. Beabsichtigt ein Gesellschafter einen 
Geschäftsanteil oder Teile eines Ge
schäftsanteils zu veräußern, so sind die 
übrigen Gesellschafter im Verhältnis ihrer 
Beteiligungen ankaufsberechtigt (An
kaufsrecht). Übt ein Ankaufsberechtigter 
sein Ankaufsrecht nicht aus, so steht es 
den weiteren Gesellschaftern zu. Die 
Veräußerungsabsicht hat der Gesell
schafter den übrigen Gesellschaftern 
schriftlich mitzuteilen. 

4. Die Ankaufsberechtigten haben bis zum 
Ablauf eines Monats seit Zugang der Mit
teilung zu erklären, ob sie Interesse an 
der Ausübung ihres Anteilsrechtes haben, 
nach Fristablauf erlischt das Ankaufs
recht. Der Kaufpreis für den (Teil-) Ge

siehe neu § 15 



schäftsanteil ermittelt sich nach dem Ver
kehrswert der Sacheinlagen bzw. dem 
Nominalwert der Bareinlagen, sofern die
se durch den Verkäufer als Bareinlagen 
tatsächlich geleistet worden sind. Inso
weit ist SWM verpflichtet, ihren Anteil zu 
dem gleichen Kaufpreis zu verkaufen, 
den sie selber für den Anteilserwerb be
zahlt hat. Bei Ausübung des Ankaufs
rechts ist unverzüglich ein Geschäftsan
teilskauf- und -abtretungsvertrag abzu
schließen. Die Kosten der Bewertung und 
des Kaufvertrages tragen vorbehaltlich 
gesonderter abweichender Regelungen 
die beteiligten Gesellschafter zu gleichen 
Teilen. 

5. Jeder Ankaufsberechtigte kann sein An
kaufsrecht hinsichtlich des ihm zustehen
den Teils des zur Veräußerung anste
henden Geschäftsanteils oder Teil eines 
Geschäftsanteils allein geltend machen. 
Nicht teilbare Spitzenbeträge stehen 
demjenigen zu, der sein Kaufinteresse als 
erster erklärt hat. 

6. Werden Ankaufsrechte nicht ausgeübt, 
so kann der veräußerungswillige Gesell
schafter den angebotenen Geschäftsan
teil oder Teil des Geschäftsanteils inner
halb eines Jahres seit Zugang der Mittei
lung nach Abs. 3 Satz 3 frei veräußern. 

§ 6 Dauer der Gesellschaft 

1. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. 

2. Jeder Gesellschafter kann die Gesell
schaft kündigen unter Wahrung einer 
Frist von einem Jahr zum Ende des Ka
lenderjahres, frühestens zum 31.12.1995. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündi
gung bleibt unberührt. Als Grund zur au
ßerordentlichen Kündigung gilt insbeson
dere, wenn die Geschäftsführung nicht 
bis zum 30.06.1993 ein Unternehmens
konzept vorlegt, das mindestens eine 
Übersicht über die 

langfristige Investitionsplanung 
Betriebsstruktur 
Infrastrukturplanung 

Siehe § 3 + § 15, Rest entfällt 
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erforderliche Sanierungsaufwen
dungen 

und das die Zustimmung beider Ge
sellschafter findet. 

4. Scheidet ein Gesellschafter - gleich aus 
welchem Rechtsgrund - aus, wird die 
Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern be
steht vielmehr unter den verbleibenden 
Gesellschaftern fort. 

5. Im Fall des Ausscheidens eines Gesell
schafters - gleich aus welchem Rechts
grund - bemisst sich das Abfindungsgut
haben nach dem Verkehrswert der Sach
einlagen bzw. dem Nominalbetrag der 
Bareinlagen. 

§ 7 Geschäftsführung und Vertretung § 7 Geschäftsführer, Vertretung 

1. Die Gesellschaft hat einen oder zwei Ge 1. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere 
schäftsführer. Sind zwei Geschäftsführer Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer 
bestellt, so vertreten sie gemeinschaftlich bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. 
die Gesellschaft oder jeweils einer von Sind zwei oder mehrere Geschäftsführer 
ihnen in Gemeinschaft mit einem etwa bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaft
vorhandenen Prokuristen. Ist nur ein Ge lich durch zwei Geschäftsführer oder durch 
schäftsführer vorhanden, so vertritt er die einen Geschäftsführer gemeinschaftlich mit 
Gesellschaft allein. einem Prokuristen vertreten. 

2. Die Gesellschafterversammlung kann 2. Die Geschäftsführer werden durch die Ge
durch Beschluss EinzeIvertretungsbefug seIlschafterversammlung bestellt und abbe
nis erteilen. Darüber hinaus kann die Ge rufen. Die Bestellung erfolgt auf höchstens 
seIlschafterversammlung einzelne Ge fünf Jahre. Rechtzeitig vor Ablauf der Be
schäftsführer von dem Verbot des Selbst stellung ist eine Beschlussfassung über ei
kontrahierens befreien. ne Neubestellung herbeizuführen. Ist nur 

3. Die Bestellung der Geschäftsführer er ein Geschäftsführer bestellt. bleibt dieser 
folgt für einen Zeitraum von maximal 5 über die Fünf-Jahrs-Frist hinaus bis zur 
Jahren. Wiederbestellung ist zulässig. Neubestellung im Amt. 

4. Der Aufsichtsrat erlässt für die Geschäfts 3. Bei Abschluss. Änderung oder Beendigung 
führung eine Geschäftsordnung. von Anstellungsverträgen mit Geschäftsfüh

rern wird die Gesellschaft durch den Ober
bürgermeister der Landeshauptstadt Mag
deburg vertreten. 

4. Die Gesellschafterversammlung kann ein
zelne Geschäftsführer zur Alleinvertretung 
ermächtigen und/oder sie von den Be
schränkungen des § 181 BGB befreien. 

§ 8 Zustimmungsbedürftige § 8 Geschäftsführung 
Rechtsgeschäfte 

1. Der Geschäftsführung obliegt die Füh 1. Die Geschäftsführer sind veroflichtet die 



Geschäfte der Gesellschaft in Überein
stimmung mit dem Gesetz. diesem Ge
seIlschaftsvertrag sowie den Weisungen 
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rung der laufenden Geschäfte. Zu den Ge
schäften, die ihrer Art oder ihrem Umfang 
nach nicht zu den laufenden gehören, ist 
die Zustimmung des Aufsichtsrates einzu
holen. 

2. 

2. Der vorherigen Zustimmung des Auf
sichtsrates bedürfen in jedem Fall: 

- Feststellung des vor Beginn eines jeden 
Jahres aufzustellenden Wirtschaftsplanes 
und die Änderungen des Wirtschaftspla
nes. 
- Erwerb, Veräußerung oder Belastung 
von Grundeigentum oder grundstücksglei
chen Rechten, wenn der für das laufende 
Geschäftsjahr beschlossene Wirtschafts
plan um mehr als 20 % überschritten wird. 
- Außerplanmäßige Aufnahme von Darle
hen sowie Übernahme von Bürgschaften, 
Abschluss von Gewährverträgen oder Be
stellung sonstiger Sicherheiten, soweit je
weils im Einzelfall ein in der Geschäftsord
nung des Aufsichtsrates festzulegender 
Betrag überschritten wird. 
- Abschluss von Miet- oder Pachtverträgen, 
die von den üblichen Pachtbedingungen 
abweichen sowie Änderung der für die Ha
fenbenutzung geltenden Tarife. 
- Gewährung von außertariflichen Vergü
tungen. 
- Durchführung laufender freiwilliger sozia
ler Maßnahmen, für die Mittel im Wirt
schaftsplan nicht bereitgestellt sind. 
- Erteilung und Widerruf von Prokuren. 
- Der Abschluss von Dienstverträgen mit 
Prokuristen. 
- Übernahme von Nebenämtern oder sons
tigen nebenberuflichen Tätigkeiten durch 

3. 

der Gesellschafterversammlung und den 
Beschlüssen des Aufsichtsrates zu füh
ren. 
Mehrere Geschäftsführer sind - unbe
schadet ihrer Vertretungsmacht nach au
ßen - nur gemeinschaftlich zur Ge
schäftsführung befugt. Die Geschäftsfüh
rer haben sich eine Geschäftsordnung zu 
geben, die der Zustimmung des Auf
sichtsrates bedarf. 
Die Geschäftsführungsbefugnis erstreckt 
sich auf alle Maßnahmen, die der ge
wöhnliche Geschäftsbetrieb der Gesell
schaft mit sich bringt und die zur Errei
chung des Gesellschaftszwecks dienlich 
erscheinen. 
Die folgenden Geschäfte bedürfen der 
vorherigen Zustimmung des Aufsichtsra
tes: 
a) Durchführung von Investitionen (auch 

auf LeasingbasisJ soweit die Anschaf
fungs- oder Herstellungskosten die im 
genehmigten Wirtschaftsplan (einsch/. 
Investitions- oder FinanzplanungJ 
festgelegten Werte überschreiten 0

der von solchen Investitionen. die im 
Wirtschaftsplan nicht enthalten sind, 

b)	 Abschluss, Änderung oder Beendi
gung von Miet-, Pacht-, Lizenz- und 
sonstigen Verträgen mit einer Laufzeit 
oder Kündigungsfrist von mehr als ei
nem Jahr oder einer Jahresmiete 0

der -pacht von mehr als 50 Tsd. 
EUR brutto, sofern die Gesellschaft in 
diesen Verträgen die Stellung eines 
Mieters. Pächters O.ä. einnimmt. 

c)	 Abschluss, Änderung oder Beendi
gung von Miet-. Pacht-. Lizenz- und 
sonstigen Verträgen mit einer Laufzeit 
oder Kündigungsfrist von mehr als 
fünf Jahren oder einer Jahresmiete 
oder-pacht von mehr als 100 Tsd. 
EUR brutto, sofern die Gesellschaft in 
diesen Verträgen die Stellung einer 
Vermieters, Vemächters o.ä. ein
nimmt, 

d)	 Bestellung und Abberufung von Pro
kuristen, General- und Handlungsbe
vollmächtiaten sowie Abschluss, Än



Geschäftsführer oder Prokuristen. 

3.	 Die Gesellschafterversammlung kann 
durch Beschluss jederzeit weitere Ge
schäfte von der Zustimmung des Auf
sichtsrates abhängig machen. 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

derung oder Auflösung der mit diesen 
zu schließenden Dienstverträge, 
Abschluss. Änderung und einver
nehmliche Aufhebung von freiberufli
ehen Anstel/ungsverträqen; jeglichen 
Beratungs- oder Dienstleistungsver
trägen, sofern die Jahresbezüqe 50 
Tsd. EUR brutto oder bei Jahresüber
greifender und/oder wiederholter Be
schäftigung insgesamt 50 Tsd. EUR 
brutto übersteigen oder durch eine 
Änderung übersteigen würden oder 
mit einer längeren Kündigungsfrist als 
sechs Monaten, 
Vereinbarungen über Altersversor
gungen, Gewinnbeteiligungen oder 
sonstige Zuwendungen an Beleg
schaftsmitglieder, mit Ausnahme der 
üblichen Gratifikationen sowie des Ur
laubsgeldes, 
Übernahme von Bürgschaften, Ab
gabe von Patronatserklärungen oder 
Garantieversprechen. soweit diese 
nicht zum üblichen Geschäftsverkehr 
gehören sowie die Ubernahme der 
dinglichen Haftung für fremde Ver
bindlichkeiten, 
Aufnahme von langfristigen Krediten, 
sowie von solchen, durch die die im 
genehmigten Wirtschaftsplan festge
legten Kreditlinien überschritten wer
den und entsprechende Beschluss
empfehlung an die Gesel/schafterver
sammlung. 
Einleitung von Aktivprozessen mit ei
nem Streitwert von mehr als 100 Tsd. 
EUR. Abschluss von Vergleichen oder 
Erlass von Forderungen, soweit dies 
außerhalb des üblichen Geschäfts
verkehrs geschieht. 
Erwerb, Belastung oder Veräußerung 
von Grundstücken oder grundstücks
gleichen Rechten sowie die Errich
tung von Gebäuden. Wenn diese Ge
schäfte von wesentlicher Bedeutung 
für die Gesellschaft sind oder die Inte
ressen der Landeshauptstadt Magde
burg berührt werden hat der Auf
sichtsrat unabhängig von festgelegten 
Wertgrenzen darüber zu beraten und 
eine Beschlussempfehlung an die 
Gesellschafterversammluna zu aeben 
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4. Der Aufsichtsrat kann widerruflich die Zu
stimmung zu einem bestimmten Kreis von 
Geschäften allgemein oder für den Fall, 
dass das einzelne Geschäft bestimmten 
Bedingungen genügt, im Voraus erteilen. 

§ 9 Wirtschaftsplan 

Die Geschäftsführung stellt so rechtzeitig 
einen Wirtschaftsplan auf, dass der Auf
sichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres 
hierüber beschließen kann. Der Wirt
schaftsplan umfasst den Erfolgs- und Ver
mögensplan sowie eine Stellenübersicht. 
Der Wirtschaftsplan und der Finanzplan 
sind der Stadt Magdeburg zur Kenntnis zu 
bringen. Die Geschäftsführung unterrichtet 
den Aufsichtsrat über die Entwicklung des 
Geschäftsjahres, insbesondere über we
sentliche Abweichungen von den PIanzah
len. Der Wirtschaftsplanung ist eine vierjäh
rige, fortzuschreibende Finanzplanung zu
arunde zu leaen. 

k) Gewährung von Darlehen. 
I) Wahrnehmung der Gesellschafter

rechte bei Beleiligungsunternehmen. 
m)	 Auswahl des Abschlussprüfers und 

Beschlussempfehlung an die Gesell
schafterversammlung sowie Erteilung 
des Prüfauftrages an den von der 
Gesellschafterversammlung gewähl
ten Abschlussprüfer. 

n)	 Beratung des Wirtschaftsplans und 
der mittelfristigen Planung und Be
schlussempfehlung an die Gesell
schafterversammlung, 

0)	 Beratung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichtes und Beschluss
empfehlung an die Gesellschafterver
sammlung über die Feststellunq des 
Jahreseraebnisses und die Ergebnis
verwendung, 

p)	 Vornahme von jeglichen Geschäften, 
Handlungen oder Maßnahmen. die 
über den gewöhnlichen Betrieb des 
Unternehmens der Gesellschaft hin
ausgehen oder die für die Gesell
schaft von besonderer Bedeutung 
sind. 

Der Aufsichtsrat kann die Zustimmung für be
stimmte Arten von Geschäften im Voraus ertei
len, weitere Geschäftsführungsmaßnahmen 
seiner Zustimmung vorbehalten und die Ge
schäftsführer von den Beschränkungen ganz 
oder teilweise befreien. 

- Siehe § 14
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§ 10 Jahresabschluss, Ergebnis Siehe § 12· 
verwendung 

1. Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung und Anhang) und Lage
bericht sind von der Geschäftsführung in 
den ersten drei Monaten des Geschäfts
jahres für das vergangene Geschäftsjahr 
aufzustellen. 

2. Die Geschäftsführung hat den Jahresab
schluss zusammen mit dem Lagebericht 
und dem Prüfungsbericht des Abschluss
prüfers sowie dem Vorschlag zur Ergeb
nisverwendung und dem Bericht des Auf
sichtsrates über das Ergebnis seiner Prü
fung unverzüg lieh nach Eingang der Ge
seIlschafterversammlung zur Feststellung 
des Jahresabschlusses vorzulegen. Der 
Prüfbericht des Abschlussprüfers ist der 
Stadt Magdeburg unverzüglich zu über
senden. 

3. Die Gesellschafterversammlung hat bis 
spätestens zum Ablauf der ersten acht 
Monate des Geschäftsjahres über die 
Feststellung des Jahresabschlusses und 
die Ergebnisverwendung zu beschließen. 
Auf den Jahresabschluss sind bei der 
Feststellung die für seine Aufstellung gel
tenden Vorschriften anzuwenden. Die Ge
sellschaft hat keine Gewinnerzielungsab
sicht, ggf. erwirtschaftete Überschüsse 
werden nicht ausgeschüttet, sondern aus
schließlich zur Reinvestition in die Infra
struktur im Hafengebiet verwendet. 

4. Jahresabschluss und Lagebericht sind 
nach den für große Kapitalgesellschaften 
geltenden Vorschriften des Dritten Bu
ches des Handelsgesetzbuches aufzu
stellen und zu prüfen. Der Auftrag an den 
Abschlussprüfer ist auch auf die Aufga
ben nach § 53 Abs. 1 Nm. 1 und 2 Haus
haltsgrundsätzegesetz zu erstrecken. 

5. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist be
Siehe § 13· 

fugt, durch Beauftragte Einsicht in den 
Betrieb sowie in die Bücher und Schriften 
der Gesellschaft zu nehmen, ferner ste
hen der Landeshauptstadt Magdeburg die 
Befugnisse nach § 53 HGrG zu. Das 
Rechnungsprüfungsamt der Landes
hauptstadt Magdeburg hat die Befugnisse 
aus § 54 HGrG. Den für die Landes
hauptstadt Maqdeburq zuständiqen Prü
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fungseinrichtungen werden gemäß § 129 
Abs. 3 GO Land Sachsen Anhalt die in 
§ 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse 
eingeräumt, wobei diese Befugnisse un
abhängig von der Höhe der Beteiligung 
der Landeshauptstadt Magdeburg an der 
Gesellschaft eingeräumt werden. 

6. Die Offenlegung und Bekanntmachung 
des Jahresabschlusses richten sich nach 
den Vorschriften des Dritten Buches des 
Handelsgesetzbuches und nach den Vor
schriften der Gemeindeordnung des Lan
des Sachsen-Anhalt. 

§ 11 Aufsichtsrat 

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. 
Für diesen gelten die Bestimmungen des 
Aktiengesetzes, soweit nicht dieser Ge
sellschaftsvertrag eine andere Regelung 
enthält. 

2. Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit 
der Geschäftsführung. Wenn Tatsachen 
vorliegen, die den Verdacht rechtfertigen, 
dass bei der Geschäftsführung Unredlich
keiten oder grobe Verletzungen des Ge
setzes oder der Satzung vorgekommen 
sind, kann der Aufsichtsrat mit einfacher 
Stimmenmehrheit einen Sonderprüfer be
stellen. Die Rechte des Sonderprüfers be
stimmen sich zusätzlich nach den Vor
schriften des Aktienrechtes. 

3. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates sind 
ihre Auslagen zu ersetzen. 

§12 Zusammensetzung und Mitgliedschaft 

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, 
der aus vier Mitgliedern besteht. Drei Mit
glieder werden von der Stadt Magdeburg 
und ein Mitglied von der SWM in den 
Aufsichtsrat entsandt. Die entsandten 
Mitglieder werden der Gesellschaft 
schriftlich mitgeteilt. 

2. Die von der Stadt entsandten Aufsichts
ratsmitglieder werden unter Berücksichti
gung des § 119 Abs. 1 Satz 2 GO LSA 
entsandt. Der Oberbürgermeister entsen
det das erste, der Stadtrat der Landes
hauptstadt Maqdeburq die weiteren Auf

§ 9 Aufsichtsrat 

1. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der 
Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. Die 
Aufsichtsratsmitglieder werden unter Be
rücksichtigung des § 131 Abs. 3 KVG LSA 
entsandt. Der Oberbürgermeister entsendet 
das erste, der Stadtrat der Landeshauptstadt 
Magdeburg zwei weitere Aufsichtsratsmit
glieder. Das vierte Mitglied wird von der 
SWM in den Aufsichtsrat entsandt. In den 
Aufsichtsrat kann nur entsandt werden, wer 
in keinem unmittelbaren oder mittelbaren 
Wettbewerbsverhältnis zur Gesellschaft 
steht und wer kein eigenes wirtschaftliches 



11 

sichtsratsmitglieder der Stadt. In den Auf
sichtsrat kann nur entsandt werden, wer 
in keinem unmittelbaren oder mittelbaren 
Wettbewerbsverhältnis zur Gesellschaft 
steht und wer kein eigenes wirtschaftli
ches Interesse am Geschäftszweck der 
Gesellschaft hat, es sei denn, die Gesell
schafterversammlung lässt im Einzelfall 
Ausnahmen zu. 

3.	 Entsandte Aufsichtsratsmitglieder können 
von dem Entsendendem jederzeit abbe
rufen werden, wenn zugleich ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied entsandt wird. Auf
sichtsratsmitglieder sind berechtigt, durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Ge
seilschaft jederzeit - auch ohne wichtigen 
Grund - ihr Amt mit sofortiger Wirkung 
miederzulegen. 

§ 13 Innere Ordnung des Aufsichts
rates, Sitzungen und Beschluss

fassungen 

1.	 Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 
einen Vorsitzenden und dessen Steilver
treter. 

2.	 Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsit
zenden oder im Fall seiner Verhinderung 
durch seinen Stellvertreter einberufen. 
Die Einladung hat unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen zu erfolgen, ihr ist 
die Tagesordnung beizufügen. Auf die 
Einhaltung der Einladungsfrist kann ver
zichtet werden, wenn die Mehrheit der 
Aufsichtsratsmitglieder dem zustimmt. 

2. 

3. 

4. 

Interesse am Geschäftszweck der GeseIl
schaft hat, es sei denn, der Stadtrat be
schließt ein anderes. Der Aufsichtsrat gibt 
sich eine Geschäftsordnung. 

Entsandte AUfsichtsratsmitglieder können 
von dem Entsendenden jederzeit abberufen 
werden, wenn zugleich ein anderes Auf
sichtsratsmitglied entsandt wird. Aufsichts
ratsmitglieder sind berechtigt, durch schriftli
ehe Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
jederzeit - auch ohne wichtigen Grund - ihr 
Amt mit sofortiger Wirkung niederzulegen. 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. 
Scheiden der Vorsitzende oder dessen Stell
vertreter aus welchen Gründen auch immer 
aus dem AR aus. ist unverzüglich, jedoch 
spätestens in der nächsten Sitzung eine Er
satzwahl für den Vorsitzenden und dessen 
Stellvertreter durchzuführen. 
Der Aufsichtsrat wird durch den Vorsitzen
den oder im Fall seiner Verhinderung durch 
den Stellvertreter einberufen. Die Einberu
fung erfolgt schriftlich an jedes Aufsichts
ratsmitglied unter Angabe von Ort, Tag und 
Zeit mit einer Frist von zwei Wochen. Der 
Einladung sind die Tagesordnung, die Be
schlussvorschläge und die relevanten Unter
lagen beizufügen. Tischvorlagen sind nur in 
begründeten Ausnahmen möglich. Auf die 
Einhaltung der Einladungsfrist kann verzich
tet werden, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder 
dem zustimmen. Jedes Aufsichtratsmitglied 
und jeder Geschäftsführer kann unter Anga
be der Beschlussgegenstände die Einberu
fung einer außerordentlichen Sitzung des 
Aufsichtsrates verlangen, hierbei ist eine La
dungsfrist von mindestens einer Woche ein
zuhalten. 
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Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 5. 
mehr als die Hälfte der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Ist der 
Aufsichtsrat danach nicht beschlussfähig, 
so hat binnen zwei Wochen eine weitere 
Sitzung des Aufsichtsrates stattzufinden, 
die ohne weiteres beschlussfähig ist. In 
der Einladung zu dieser Sitzung ist darauf 
hinzuweisen, dass der Aufsichtsrat in je
dem Fall beschlussfähig sein wird. Der 
Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit 6. 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Beschlüsse 
können auch außerhalb von Aufsichts
ratssitzungen durch schriftliche oder tele
kommunikative Abstimmung gefasst wer
den, wenn alle Aufsichtsratsmitglieder mit 
diesem Verfahren einverstanden sind. 
Diese Abstimmungen werden vom Auf
sichtsratsvorsitzenden oder seinem Steil
vertreter herbeigeführt. Das Abstim
mungsergebnis ist der Geschäftsführung 
und den Aufsichtsratsmitgliedern inner
halb von zwei Wochen vom Aufsichts
ratsvorsitzenden oder seinem Stellvertre
ter mitzuteilen. Der Aufsichtsrat soll min
destens vier Mal pro Jahr tagen. Über die 
Sitzungen sind Niederschriften anzuferti
gen, die vom jeweiligen Sitzungsleiter zu 
unterzeichnen sind. 

3. Der Aufsichtsrat überwacht und berät die 7. 
Geschäftsführung. Er ist zuständig für al
le Maßnahmen und Beschlüsse, die nach 
Maßgabe dieses Vertrages in seinen Zu
ständigkeitsbereich fallen .. 

4. Die Geschäftsführer sind berechtigt, auf 8. 
Verlangen des Aufsichtsrates auch ver
pflichtet, an den Aufsichtsratssitzungen 
teilzunehmen. 

9. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 
die Mehrheit der Mitglieder an der Be
schlussfassung teilnehmen. Ist der Auf
sichtsrat danach beschlussunfähig, so hat 
binnen zwei Wochen eine weitere Sitzung 
des Aufsichtsrats stattzufinden, die ohne 
weiteres beschlussfähig ist. In der Einla
dung zu dieser Sitzung ist darauf hinzuwei
sen, dass der Aufsichtsrat in jedem Fall be
schlussfähig sein wird. 
Aufsichtsratsbeschlüsse bedürfen der ein
fachen Mehrheit, bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des AR-
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die 
des stv. AR-Vorsitzenden. Abwesende AR-
Mitglieder können dadurch an der Be
schlussfassung teilnehmen, dass sie schrift
liehe Stimmabgaben durch andere AR-
Mitglieder überreichen lassen. AR-
beschlüsse können auch - soweit nicht 
zwingendes Recht eine andere Form vor
sieht  schriftlich oder fernschriftlich gefasst 
werden, wenn alle AR-Mitglieder mit diesem 
Verfahren einverstanden sind. Diese Ab
stimmungen werden vom AR-Vorsitzenden 
oder seinem Stellvertreter herbeigeführt. 
Das Abstimmungsergebnis ist der Ge
schäftsführung, allen Aufsichtsratsmitglie
dern und der Beteiligungsverwaltung inner
halb einer Frist von zwei Wochen vom Auf
sichtsratsvorsitzenden oder im Verhinde
rungsfalle seinem Stellvertreter schriftlich 
mitzuteilen. 
Der Aufsichtsrat überwacht und berät die 
Geschäftsführung. Er ist zuständig für alle 
Maßnahmen und Beschlüsse, die nach 
Maßgabe dieses Vertrages in seinen Zu
ständigkeitsbereich fallen, also insbesonde
re die Maßnahmen nach § 8 Abs. 3 dieses 
Vertrages. 
Die Geschäftsführung hat grundsätzlich. 
soweit nicht die Mehrheit der AR-Mitglieder 
dem ausdrücklich widerspricht, an den AR-
Sitzungen teilzunehmen. Jedes AR-Mitglied 
kann den Ausschluss der Geschäftsführung 
von der Teilnahme an einzelnen Tagesord
nungspunkten, insbesondere bei Personal
angelegenheiten. verlangen. Die Teilnahme 
sonstiger Dritter kann nur mit Einverständ
nis allerAR-Mitglieder erfolgen. 
Der Aufsichtsrat sollte mindestens vier Mal 

Pro Jahr taaen. Über die Sitzunaen sind 
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Niederschriften anzufertigen, die vom Pro
tokollanten und dem AR-Vorsitzenden oder 
dem Sitzungsleiter zu unterzeichnen und 
jedem AR-Mitglied sowie der Beteiligungs
verwaltung innerhalb einer Frist von vier 
Wochen nach Sitzung zu übersenden sind. 

10. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten 
für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädi
gunq. deren Höhe durch Beschluss der Ge
seIlschafterversammlung festzulegen ist. 

§ 14 Gesellschafterversammlung § 10 Gesellschafterversammlung 

1. Die Gesellschafterversammlung hat die 1. Die Gesellschafterversammlung besteht aus 
sich aus dem Gesetz ergebenden Befug je einem Vertreter der Gesellschafter. Der 
nisse, soweit nicht dieser Gesellschafts Oberbürgermeister vertritt die Landeshaupt
vertrag eine andere Regelung vorsieht. stadt Magdeburq gemäß § 131 Abs. 1 KVG 

LSA in der Gesellschafterversammlung. er 
2. Die Gesellschafterversammlung besteht kann einen Beamten oder Arbeitnehmer der 

aus je einem Vertreter der Gesellschafter. Landeshauptstadt Magdeburg mit seiner Ver
tretung beauftragen. 

3. Die Geschäftsführer und der Aufsichtsrat 2. Die Sitzungen der Gesellschafterversamm
sind berechtigt, auf Verlangen der Ge lung werden durch die Geschäftsführung in 
seIlschafterversammlung auch verpflich Abstimmung mit dem Vorsitzführenden der 
tet, an den Sitzungen der Gesellschafter Gesellschafterversammlung und dem AR

Vorsitzenden mind. einmal im Jahr zur Festversammlung teilzunehmen und Auskünf
te zu erteilen. Dabei hat eine Teilnahme stellung des Jahresabschlusses und zur Her

beiführung des Ergebnisverwendungsbevon Geschäftsführern undloder Aufsichts
rat an der Beratung und Beschlussfas schlusses der Gesellschaft, zur Entlastung 
sung zu einzelnen Tagesordnungspunk der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates 
ten einer Gesellschafterversammlung zu und der Bestellung des Jahresabschlussprü
unterbleiben, wenn ein Gesellschafterver fers für das Folgejahr einberufen. Die v.q. 
treter deren Teilnahme zu diesem Tages Beschlussfassungen sollen jeweils bis zum 
ordnungspunkt widerspricht. 31. August des Folgejahres erfolgen. Im Üb

rigen ist eine Sitzung der Gesellschafterver
4. Die Gesellschafterversammlung kann sammlung stets dann einzuberufen. wenn 

sich eine Geschäftsordnung geben. dies im Interesse der Gesellschaft erforder
lich ist. 

5. Dulden zustimmungsbedürftige Geschäf 3. Die Einberufung erfolgt schriftlich an jeden 
te im Sinne von § 8 keinen Aufschub und Gesellschaftervertreter unter Angabe von 
ist eine unverzügliche Beschlussfassung Ort. Tag und Zeit mit einer Frist von vier Wa
des Aufsichtsrates nicht zu erlangen, darf chen. Der Einladung sind die Tagesordnung, 
die Geschäftsführung nach Einwilligung die Beschlussvorschläge und die relevanten 
der Gesellschafterversammlung handeln. Beratungsunterlagen beizufilgen. 
Die Gründe für die Eilentscheidung und 4. Eine ordnungsgemäß einberufene Gesell
die Art ihrer Erledigung sind dem Auf schafterversammlung ist beschlussfähig. 
sichtsrat schriftlich mitzuteilen. wenn mindestens zwei Drittel der Gesell

schaftervertreter anwesend und alle Gesell
schafter vertreten sind. Ist die Gesellschaf
terversammlung nicht beschlussfähig, ist 
wiederholt eine Gesellschafterversammluna 
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unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
mit gleicher Tagesordnung einzuberufen. 
Diese Gesellschafterversammlung ist in je
dem Falle beschlussfähig. auch wenn die 
vorstehend genannten Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind. Sind sämtliche Gesellschaf
tervertreter anwesend und mit der Beschluss
fassung einverstanden. so können Beschlüs
se auch gefasst werden. wenn die für die 
Einberufung und Ankündigung geltenden ge
setzlichen oder gesellschaftsvertraglichen 
Vorschriften nicht eingehalten worden sind. 

5. Jedes Organ der Gesellschaft kann unter 
Angabe der Beschlussgegenstände die Ein
berufung einer außerordentlichen Sitzung der 
Gesellschafterversammlung verlangen. hier
bei ist eine Einladungsfrist von mindestens 
einer Woche einzuhalten. 

6. Die Geschäftsführung und der AR-
Vorsitzende sollten grundsätzlich. soweit kein 
Gesellschaftervertreter im Einzelfall dem 
ausdrücklich widerspricht. an den Sitzungen 
der Gesellschafterversammlung teilnehmen. 
Die Teilnahme von sonstigen Mitgliedern des 
Aufsichtsrates sowie sonstiger Dritter kann 
nur mit Einverständnis aller anwesendWJ Ge
seIlschaftervertreter erfolgen. 

7. Soweit über die Verhandlungen der Gesell
schafterversammlung nicht eine notarielle 
Urkunde aufgenommen wird. ist über den 
Verlauf der Versammlung eine Niederschrift 
anzufertigen. die vom Protokollanten und 
dem Vorsitzführenden der Gesellschafterver
sammlung zu unterzeichnen und jedem Ge
sellschafterverlreter sowie der Beteiligungs
verwaltung innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen nach Versammlung zu übersenden 
ist. 

8. Der Oberbürgermeister oder sein bevollmäch
tigter Vertreter führt den Vorsitz in der Ge
seIlschafterversammlung. 

§ 15 Gesellschafterbeschlüsse § 11 Gesellschafterbeschlüsse 

1. Beschlüsse der Gesellschafterversamm 1. Die Beschlüsse der Gesellschaftervertreter 
lung werden mit einfacher Mehrheit der werden in Versammlungen gefasst. Ein Ge
abgegebenen Stimmen gefasst, sofern sellschafter kann seine Stimmrechte nur ein
nicht das Gesetz oder dieser Vertrag eine heitlich ausüben. Bei der Ausübung des 
andere Mehrheit vorschreibt. Stimmrechts unterliegen die Gesellschafter

2. Insbesondere zur Auflösung der GeseIl vertreter der Landeshauptstadt Magdeburg 
schaft, zur Änderung dieses Vertrages den Weisunaen des Stadtrates. Vor Be
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und zur Bestellung und Abberufung der schlussfassung ist durch den städtischen 
Geschäftsführung bedarf es einer Mehr Vertreter zu prüfen. ob für den jeweils zu fas
heit von drei Vierteln der abgegebenen senden Beschluss eine konkrete Weisung 
Stimmen. des Stadtrates der Landeshauptstadt Mag

3. Die Gesellschafterversammlung be debura vorliegt oder der Beschluss dem Wei
schließt in den gesetzlich bestimmten Fäl sungsrecht des Stadtrates unterliegt. Gesell
len, soweit dieser Vertrag keine andere schafterbeschlüsse bedürfen der einfachen 
Regelung trifft. Mehrheit, es sei denn, das Gesetz oder der 

Gesellschaftsvertrag sehen, insbesondere 
bei Beteiligungsunternehmen, im Einzelfall 
eine größere Mehrheit vor. Gesellschafterbe
schlüsse können auch - soweit nicht zwin
gendes Recht eine andere Form vorsieht 
schriftlich oder fernschriftlich gefasst werden. 
sofern sich jeder Gesellschaftervertreter an 
der Beschlussfassung beteiligt. Über derarti
ge Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen. 
das vom Vorsitzführenden der Gesellschaf
terversammlung zu unterzeichnen und an je- . 
den Gesellschaftervertreter und die Beteili
gungsverwaltung innerhalb einer Frist von 
zwei Wochen nach Beschlussfassung zu 
übersenden ist. 

2.	 Beschlüsse der Gesellschafterversammlung 
können von den Gesellschaftern nur inner
halb einer Frist von einem Monat seit der Be
schlussfassung angefochten werden. Die An
fechtungsfrist beginnt 
a)bei Beschlüssen in einer Gesellschafter

versammlung mit dem der Versammlung 
folgenden Tag, 

b)bei schriftlichen und fernschriftlichen Be
schlüssen mit Ablauf des dritten Tages. 
der der Absendung des vom Vorsitzfüh
renden der Gesellschafterversammlung 
unterzeichneten Protokolls folgt. 

Die Anfechtungsfrist ist nur gewahrt. wenn in
nerhalb der Frist das zuständige Gericht an
gerufen wird. 

4.	 Die Gesellschafterversammlung be 3. Neben den in § 46 GmbHG aufgezählten Be
schließt insbesondere über folgende An schlusszuständigkeiten hat die Gesellschaf
gelegenheiten: terversammlung zu beschließen über 

1.	 Änderungen des Gesellschaftsvertra a) Änderungen des Gesellschaftsvertrages, 
ges einschließlich Kapitalerhöhungen Kapilalerhöhungen und Kapitalherabset
und -herabsetzungen, zungen, 

2.	 Umwandlungen nach dem Umwand b) Umwandlungen nach dem Umwandlungs
lungsgesetz, gesetz und Auflösung der Gesellschaft, 

3.	 Bestellung und Abberufung der Ge c) Zustimmung zur Verfügung über Ge
schäftsführer sowie FestsetzunQen der schäftsanteile Qemäß § 15, 
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Bezüge und sonstigen Vergünstigun
gen der Geschäftsführer einschließlich 
der Regelungen ihrer Alterversorgun
gen, 

4.	 Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder 
und der Geschäftsführer, 

5.	 Feststellung des Jahresabschlusses 
und Verwendung des Ergebnisses, 

6.	 Auflösung der Gesellschaft, 
7.	 Wahl der Abschlussprüfers, 
8.	 Zustimmung zur Verfügung über Ge

schäftsanteile gemäß § 5. 

d) Veräußerung des Unternehmens oder von 
wesentlichen Teilen sowie Aufnahme 
neuer bzw. Aufgabe bestehender Ge
schäftszweige, 

e) Erwerb und Veräußerung sowie Verfügun
gen über Beteiligungen an anderen Un
ternehmen, ferner Abschluss, Änderung 
und Aufhebung von Unternehmensver
trägen, 

f) Bestellung und Abberufung von Ge
schäftsführern, 

g) Geltendmachung von Ersatzansprüchen 
gegen die Geschäftsführung oder andere 

5. Folgende Geschäfte der Geschäftsfüh- Gesellschafter, 
rung bedürfen der vorherigen Zustim h) Errichtung oder Aufgabe von Zweignieder
mung der Gesellschafterversammlung: 

1.Abschluss, Kündigung, Änderung und 
Aufhebung von Unternehmensverträ
gen, 

2.	 Erwerb, Veräußerung und Errichtung 
von Unternehmen, Teilen von Unter
nehmen und Beteiligungen, 

3.	 Veräußerung des Unternehmens im 
Ganzen oder wesentlichen Teilen, 

lassungen 
i) Erwerb, Belastung oder Veräußerung von 

Grundstücken oder grundstücksgleichen 
Rechten sowie die Errichtung von Ge-
Muden, wenn dies von wesentlicher Be
deutung für die Gesellschaft ist oder die 
Interessen der Landeshauptstadt Magde
burg berührt auf entsprechende Be
schlussempfehlung des Aufsichtsrates, 

DAufnahme von langfristigen Krediten. sowie 
4.	 Planungs- und Ansiedlungskonzepte. von solchen. durch die die im genehmig

ten Wirtschaftsplan festgelegten Kreditli-
Die unter Abs. 4 Nr. 1, 2, 6 und 8 und die nien überschritten werden, 
unter Abs. 5 Nr. 1 und 3 aufgeführten Be- k)	 Einforderung von Einzahlungen auf die 
schlussgegenstände können nur mit einer 
Mehrheit von 95 % gefasst werden. 

6.	 Den Vorsitz in der Gesellschafterver
sammlung führt der Gesellschaftervertre
ter der Landeshauptstadt Magdeburg. 

7. Jede hundert deutsche Mark eines Ge
schäftsanteils gewähren eine Stimme. 

Stammeinlage, 
I) Verträge der Gesellschaft mit Gesellschaf

tervertretern, AR-Mitgliedern und Ge
schäftsführern oder ihnen nahestehenden 
Personen, 

m) Feststellung des Jahresabschlusses und 
Verwendung des Ergebnisses, 

n) Entlastung der Geschäftsführung und der 
8.	 Der Vorsitzende bestimmt die Art der Ab- Mitglieder des Aufsichtsrates 

0)	 Bestellung des Abschlussprüfers auf Bestimmung. 
9. Gesellschafterbeschlüsse können auch im schlussempfehlung des Aufsichtsrates, 

p) Genehmigung des Wirtschaftsplanes undschriftlichen Verfahren gem. § 48 Abs. 2 
GmbHG gefasst werden. Im schriftlichen 
Verfahren gefasste Beschlüsse sind in die 
Niederschrift über die nächste Geseil 
schafterversammlung aufzunehmen. 

Kenntnisnahme der mittelfristigen Pla
nung nach vorheriger Beratung und Be
schlussempfehlung durch den Aufsichts
rat. 

Die unter abis g aufgeführten Beschlussge
genstände können nur mit einer Mehrheit von 
95 % beschlossen werden. 

I 
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- siehe § 10

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

§ 12 Jahresabschluss 

Die Geschäftsführung hat den Jahresab
schluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech
nung, Anhang) und den Lagebericht für das 
abgelaufene Geschäftsjahr in den ersten drei 
Monaten des Folgejahres aufzustellen. Für 
die Aufstellung gelten, unabhängig von der 
tatsächlichen Größenklasse. die Vorschriften 
des HGB für große Kapitalgesellschaften. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht 
sind unverzüqlich nach Aufstellung dem Ab
schlussprüfer zur Prüfung vorzulegen. Die 
Prüfung ist entsprechend den für große Kapi
talgesellschaften geltenden handelsrechtli
chen Bestimmungen durchzuführen und ist 
um die Prüfung der Vorschriften des § 53 
Abs. 1 und 2 HGrG zu erweitern. Der Prüfbe
richt des Abschlussprüfers hat einen separa
ten Erläuterungsteil zu beinhalten. 

Die Geschäftsführung hat den Jahresab
schluss und den Lagebericht zusammen mit 
dem Prüfbericht des Abschlussprüfers unver
züglich nach Vorlage des Prüfberichtes dem 
Aufs~htsratvorzuleqen. DerAbschlussprüfer 
nimmt an den Beratungen des Aufsichtsrates 
zum Jahresabschluss teil und berichtet über 
die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung. 
Die Beschlussempfehlunq des Aufsichtsrates 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht 
und der Bericht des Aufsichtsrates an die 
Gesellschafter sollte bis zum 30. Juni des 
Folgejahres erfolgen. Die Gesellschaft hat 
keine Gewinnerzielungsabsicht; ggf. erwirt
schaftete Überschüsse werden nicht ausge
schüttet, sondern ausschließlich zur Reinves
tition in die Infrastruktur im Hafengebiet ver
wendet. Die Beschlussfassung der Gesell
schafterversammlung sollte bis zum 31.08. 
des Folgejahres erfolgen. 

Die Geschäftsführung hat den Prüfbericht 
des Abschlussprüfers unmittelbar nach Erhalt 
der Beteiligungsverwaltung unaufgefordert 
zur Verfügung zu stellen. 

Der Beschluss der Gesellschafterversamm
lung zur Feststellung des Jahresabschlusses 
ist zusammen mit dem Ergebnis der Prüfung 
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siehe § 10 Abs. 5

siehe § 9

des Jahresabschlusses und des Lageberich
tes sowie der beschlossenen Verwendung 
des Jahresergebnisses unbeschadet der be
stehenden gesetzlichen Offenlegungspflich
ten der Gesellschaft durch die Verwaltung 
auf der Grundlage des § 133 Abs. 1 KVG 
LSA ortsüblich bekannt zu machen. 

§ 13 Recht auf Einsichtnahme 

1. Die Landeshauptstadt Magdeburg ist be
fugt, durch Beauftragte Einsicht in den Be
trieb sowie in die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft zu nehmen; ferner stehen ihr 
die Befugnisse nach § 53 HGrG zu. 

2. Das Rechnungsprüfungsamt der Landes
hauptstadt Magdeburg hat die Befugnisse 
aus § 54 HGrG. 

3. Den für die Landeshauptstadt Magdeburg 
zuständigen Prüfungseinrichtungen werden 
gemäß § 140 Abs. 3 KVG LSA die in § 54 
HGrG vorgesehenen Befugnisse einge
räumt. 

4. Die vorstehend genannten Befugnisse be
stehen unabhängig von der Höhe der Be
teiligung der Landeshauptstadt Magdeburg 
an der Gesellschaft. 

§ 14 Wirtschaftsplan 

1. Die Geschäftsführung hat rechtzeitig vor 
Beginn eines Geschäftsjahres einen Wirt
schaftsplan für das nachfolgende Jahr auf
zustellen. Der Wirtschaftsplan besteht aus 
einem Erfolgs-, einem Investitions- und ei
nem Finanzplan sowie einer Steilenüber
sicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine vierjäh
rige Wirtschaftsplanung (mittelfristige Pla
nung) zugrunde zu legen. Der Wirtschafts
plan und die mittelfristige Planung sind 
dem Aufsichtsrat unverzüglich zur PrÜfung 
vorzulegen. 

2. Die Gesellschafterversammlung hat recht
zeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres den 
Wirtschaftsplan zu beschließen und die 
mittelfristige Planung zur Kenntnis zu neh
men. 
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siehe § 5· § 15 Verfügung über Geschäftsanteile 

1. Bei der Durchführung von Kapitalerhö
hungen hat jeder Gesellschafter ein Be
zugsrecht auf Übernahme einer neuen 
Stammeinlage entsprechend seiner Be
teiligung am Stammkapital. Hiervon ab
weichende Kapitalerhöhungsbeschlüsse 
bedürfen der Zustimmung aller Gesell
schafter. 

2. Die Verfügung über Geschäftsanteile o
der über Teile von Geschäftsanteilen, 
insbesondere deren Veräußerung oder 
Verpfändung ist nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft 
zulässig. Die Zustimmung darf nur nach 
vorheriger Zustimmung der Gesellschaf
terversammlung erteilt werden. Dasselbe 
gilt für die Bestellung eines Nießbrauchs 
an einem Geschäftsanteil. Das Zustim
mungserfordernis nach den Sätzen 1 bis 
3 entfällt: 
1. Wenn ein Gesellschafter sein An

kaufsrecht gemäß den nachstehen
den Bestimmungen ausübt oder 

2. Ankaufsrechte nicht oder nicht fristge
recht ausgeübt werden oder 

3. Teile eines Geschäftsanteils an einen 
anderen Gesellschafter unter Beach
tung des nachstehenden Ankaufs
rechts veräußert werden. 

3. Beabsichtigt ein Gesellschafter einen Ge
schäftsanteil oder Teile eines Geschäfts
anteils zu veräußern, so sind die übrigen 
Gesellschafter im Verhältnis ihrer Beteili
gungen ankaufsberechtigt (Ankaufs
recht). Übt ein Ankaufsberechtigter sein 
Ankaufsrecht nicht aus, so steht es den 
weiteren Gesellschaftern zu. Die Veräu
ßerungsabsicht hat der Gesellschafter 
den übrigen Gesellschaftern schriftlich 
mitzuteilen. 

4. Die Ankaufsberechtigten haben bis zum 
Ablauf eines Monats seit Zugang der Mit
teilung zu erklären, ob sie Interesse an 
der Ausübung ihres Anteilsrechtes haben, 
nach Fristablauf erlischt das Ankaufs
recht. Der Kaufpreis für den (Teil-) Ge
Geschäftsanteil ermittelt sich nach dem 
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Verkehrswert der Sacheinlagen bzw. dem 
Nominalwert der Bareinlagen, sofern die
se durch den Verkäufer als Bareinlagen 
tatsächlich geleistet worden sind. Inso
weit ist SWM verpflichtet, ihren Anteil zu 
dem gleichen Kaufpreis zu verkaufen, 
den sie selber für den Anteilserwerb be
zahlt hat. Bei Ausübung des Ankaufs
rechts ist unverzüglich ein Geschäftsan
teilskauf- und -abtretungsvertrag abzu
schließen. Die Kosten der Bewertung und 
des Kaufvertrages tragen vorbehaltlich 
gesonderter abweichender Regelungen 
die beteiligten Gesellschafter zu gleichen 
Teilen. 

5.	 Jeder Ankaufsberechtigte kann sein An
kaufsrecht hinsichtlich des ihm zustehen
den Teils des zur Veräußerung anste
henden Geschäftsanteils oder Teil eines 
Geschäftsanteils allein geltend machen. 
Nicht teilbare Spitzenbeträge stehen 
demjenigen zu, der sein Kaufinteresse als 
erster erklärt hat. 

6.	 Werden Ankaufsrechte nicht ausgeübt, 
so kann der veräußerungswillige Gesell
schafter den angebotenen Geschäftsan
teil oder Teil des Geschäftsanteils inner
halb eines Jahres seit Zugang der Mittei
lung nach Abs. 3 Satz 3 frei veräußern. 

7.	 Gleichzeitig und damit verbunden sind die 
entsprechenden kommunalrechtlichen 
Bestimmungen und Regularien gemäß § 
128 - 135 KVG LSA zu beachten. 

§ 16 Auflösung der Gesellschaft 

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt 
die Liquidation durch den oder die GeSChäftsfüh
rer, sofern nicht durch Gesellschafterbeschluss 
andere Liquidatoren bestellt werden. 

§ 17 Salvatorische Klausel § 16 Schlussbestimmungen 

1.	 Die Bekanntmachungen erfolgen im Bun
desanzeiger. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages 2.	 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam oder anfechtbar sein oder werunwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit 
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den, oder sollte sich in diesem Vertrag ei
ne Lücke herausstellen, soll hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt werden. Anstelle der unwirksamen 

des Vertrages insgesamt nicht berührt. Vielmehr 
ist statt der unwirksamen Bestimmung eine wirk
same Bestimmung zu vereinbaren. die den mit 
der unwirksamen Bestimmung bezweckten Er-

oder anfechtbaren Bestimmung oder zur folg ebenfalls herbeizuführen geeignet ist. Glei-
Ausfüllung der Lücke soll eine angemes
sene Regelung treten, die, soweit rechtlich 
möglich, dem am nächsten kommt, was 
die Vertragsschließenden gewollt haben 
oder nach dem Sinn und Zweck des Ver
trages gewollt haben würden, soweit sie 
den Punkt bedacht hätten. 

3. Die Gesellschaft trägt die mit der Grün
dung verbundenen Kosten, die auf bis zu 
5000,- DM festgesetzt werden. 

ches gilt für den Fall, dass sich eine Regelungs
lücke herausstellt. 


